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zahlung für einen Zeitraum von maximal 12
Monaten schließen, wenn die nach Ablauf
der Stundung verbleibende Prämienzahlungs-
dauer noch mindestens ein Jahr beträgt. Die
gestundeten Prämien nebst Stundungszinsen
sind mit Ablauf des Stundungszeitraums
nachzuzahlen. Die Höhe der Stundungszin-
sen beträgt für das Jahr drei Prozentpunkte
über dem Basiszinssatz.

Handelt es sich bei der Hauptversicherung
um eine Risikoversicherung, so beträgt der
maximal mögliche Stundungszeitraum sechs
Monate.

(2) Solange keine Leistungen wegen Berufs-
unfähigkeit anerkannt oder festgestellt wor-
den sind, können Sie bei Zahlungsschwierig-
keiten die Hauptversicherung zusammen mit
der Berufsunfähigkeits-Versicherung gemäß
§ 12 prämienfrei stellen. Auf Anfrage unter-
breiten wir Ihnen Vorschläge zur vollständi-
gen Aufrechterhaltung Ihres Versicherungs-
schutzes aus der Berufsunfähigkeits-Versiche-
rung.

Sie können innerhalb von sechs Monaten
nach dem Prämienfreistellungstermin schrift-
lich verlangen, dass der Versicherungsschutz
ohne Gesundheitsprüfung unter folgenden
Voraussetzungen wieder hergestellt wird
(Wiederinkraftsetzung):

a) die Prämienzahlung wird in der ursprüng-
lich vereinbarten Höhe zum nächsten Mo-
natsersten wieder aufgenommen,

b) die Prämienzahlungsdauer für die Berufs-
unfähigkeits-Versicherung beträgt ab dem
Zeitpunkt der Wiederinkraftsetzung noch
mindestens ein Jahr,

c) aus der Berufsunfähigkeits-Versicherung
ist keine Leistung anerkannt oder festge-
stellt,

d) der prämienfreie Zeitraum darf sechs Mo-
nate nicht überschreiten.

Handelt es sich bei Ihrer Hauptversicherung
um eine Risikoversicherung, sind die Prämien
für den Zeitraum vom Prämienfreistellungs-
termin bis zur Wiederinkraftsetzung nachzu-
zahlen.

Bei allen anderen Hauptversicherungen ha-
ben Sie die Möglichkeit, die Prämien für den
Zeitraum vom Prämienfreistellungstermin bis
zur Wiederinkraftsetzung nachzuzahlen. Falls
Sie die Prämien nicht nachzahlen möchten,
wird die Prämie für die Berufsunfähigkeits-
Versicherung zum Zeitpunkt der Wiederin-
kraftsetzung mit den zu Vertragsbeginn gülti-
gen Kalkulationsgrundlagen neu berechnet.
Dies kann sowohl eine Erhöhung als auch ei-
ne Reduzierung der Prämie für die Berufsun-
fähigkeits-Versicherung bedeuten.

Auf das Recht der Wiederinkraftsetzung wer-
den wir im Rahmen der Prämienfreistellung
hinweisen.

§ 12 Wann können Sie Ihre Berufsunfä-
higkeits-Versicherung prämienfrei stel-
len?

(1) Die Berufsunfähigkeits-Versicherung kön-
nen Sie nur zusammen mit der Hauptversi-
cherung prämienfrei stellen.

(2) Verlangen Sie die Prämienfreistellung Ih-
rer Versicherung, so werden die Regelungen
in den AVB für die Hauptversicherung durch

die Berufsunfähigkeits-Versicherung wie folgt
ergänzt:

a) Wenn Sie eine Berufsunfähigkeits-Versiche-
rung zu einer fondsgebundenen Rentenversi-
cherung mit Wertsicherungsfonds oder der
TwoTrust Klassik Rentenversicherung einge-
schlossen haben:

Bei der Berufsunfähigkeits-Versicherung han-
delt es sich um eine Risikoversicherung, bei
der prinzipiell in jeder Versicherungsperiode
die zu entrichtenden Prämien zur Deckung
der eintretenden Versicherungsfälle und der
Kosten voll verbraucht werden. Daher steht
eine prämienfreie Versicherungsleistung aus
der Berufsunfähigkeits-Versicherung nicht zur
Verfügung und die Berufsunfähigkeits-Versi-
cherung erlischt ohne Wert. Sofern dennoch
nicht verbrauchte Prämienanteile aus der Be-
rufsunfähigkeits-Versicherung zur Verfügung
stehen, wird die Berufsunfähigkeits-Versiche-
rung separat prämienfrei gestellt.

Dabei ist es möglich, dass die Berufsunfähig-
keits-Versicherung nicht prämienfrei fortge-
führt werden kann, weil z. B. die prämien-
freie Berufsunfähigkeitsrente nicht den in
Absatz 3 vereinbarten Mindestbetrag er-
reicht. In diesem Fall endet der bisherige
Versicherungsschutz hieraus und wir verwen-
den das insgesamt zur Verfügung stehende
Deckungskapital (§ 169 VVG) unter Berück-
sichtigung des jeweiligen Abzugs zur Berech-
nung der prämienfreien Leistung zur Erhö-
hung der Leistung der Hauptversicherung.

Die von uns garantierten Beträge der prämi-
enfreien Berufsunfähigkeitsrente können Sie
der Kundeninformation entnehmen.

b) Wenn Sie eine Berufsunfähigkeits-Versiche-
rung zu einer anderen Hauptversicherung
eingeschlossen haben:

Wir verteilen das insgesamt aus dem Versi-
cherungsvertrag zur Verfügung stehende De-
ckungskapital (§ 169 VVG) unter Berücksich-
tigung eines Abzugs zur Berechnung der prä-
mienfreien Leistungen so auf die Haupt- und
Zusatzversicherung, dass das Verhältnis zwi-
schen den versicherten Leistungen durch die
Umwandlung in eine prämienfreie Versiche-
rung nicht berührt wird.

Dadurch ist es möglich, dass die Berufsunfä-
higkeits-Versicherung nicht prämienfrei fort-
geführt werden kann, weil z. B. die prämien-
freie Berufsunfähigkeitsrente nicht den in
Absatz 3 vereinbarten Mindestbetrag er-
reicht. In diesem Fall endet der Versiche-
rungsschutz aus der Berufsunfähigkeits-Versi-
cherung und wir verwenden das insgesamt
zur Verfügung stehende Deckungskapital un-
ter Berücksichtigung des jeweiligen Abzugs
bei der Berechnung der prämienfreien Leis-
tung der Hauptversicherung.

Die von uns garantierten Beträge der prämi-
enfreien Versicherungsleistungen können Sie
der Kundeninformation entnehmen.

(3) Der erforderliche Mindestbetrag der versi-
cherten jährlichen garantierten Berufsunfä-
higkeitsrente beträgt 600 EUR. Bei einer teil-
weisen Prämienfreistellung gilt dieser Min-
destbetrag auch für die verbleibende prämi-
enpflichtige Versicherung.

(4) Der Abzug für die Berufsunfähigkeits-Ver-
sicherung gemäß § 165 Absatz 2 in Verbin-
dung mit § 169 Absatz 5 VVG beträgt bei

Prämienfreistellung zu jedem Zeitpunkt
50 % des aus den Prämien der Berufsunfä-
higkeits-Versicherung ermittelten positiven
Deckungskapitals zur Berechnung der prämi-
enfreien Leistungen. Die Höhe des Abzugs
können Sie der Kundeninformation entneh-
men.

Der Abzug vom Deckungskapital wird zum
Ausgleich für die Veränderung der Risiko-
und Ertragslage des verbleibenden Versicher-
tenbestandes erhoben; zudem wird damit ein
Ausgleich für kollektiv gestelltes Risikokapi-
tal vorgenommen. Sofern Sie uns nachwei-
sen, dass die dem Abzug zu Grunde liegen-
den Annahmen in Ihrem Fall entweder dem
Grunde nach nicht zutreffen oder der Höhe
nach wesentlich niedriger zu beziffern sind,
entfällt der Abzug bzw. wird - im letzteren
Falle - entsprechend herabgesetzt.

(5) Bei Prämienfreistellung wird der Renten-
zuwachs für die Berufsunfähigkeits-Versiche-
rung (§ 9) auf Basis seines Deckungskapitals
unter Berücksichtigung eines Abzugs von
50 % analog Absatz 4 mit den jeweils gülti-
gen Kalkulationsgrundlagen für Erhöhungs-
leistungen neu berechnet. Zu den Kalkulati-
onsgrundlagen gehören unsere Annahmen
über Kapitalerträge (Rechnungszins), Risiko-
verlauf (Sterblichkeit) und Kosten. Nach der
Prämienfreistellung entwickelt sich die Über-
schussbeteiligung gemäß den Regelungen
des § 8 weiter.

(6) Bei einer Prämienfreistellung ändert sich
die Höhe der sonstigen Kosten. Die Ände-
rung hängt von der Summe der tatsächlich
gezahlten Prämien ab und kann sowohl eine
Absenkung als auch eine Erhöhung der sons-
tigen Kosten bewirken. Wir werden Ihnen die
Höhe der ab Prämienfreistellung von uns er-
hobenen sonstigen Kosten mitteilen.

§ 13 Wann können Sie Ihre Berufsunfä-
higkeits-Versicherung kündigen?

(1) Die Berufsunfähigkeits-Versicherung kön-
nen Sie zusammen mit der Hauptversiche-
rung oder für sich allein kündigen. Die allei-
nige Kündigung der Berufsunfähigkeits-Versi-
cherung ist nur unter folgenden Vorausset-
zungen möglich:

a) Es handelt sich um eine Versicherung mit
laufender Prämienzahlung, zu der noch eine
Verpflichtung zur Prämienzahlung besteht,
und

b) die Kündigung erfolgt spätestens fünf Jah-
re vor Ablauf der Berufsunfähigkeits-Versiche-
rung und aus dieser sind keine Ansprüche
anerkannt oder festgestellt.

(2) Kündigen Sie die Berufsunfähigkeits-Ver-
sicherung zusammen mit der Hauptversiche-
rung, so werden die Regelungen in den AVB
für die Hauptversicherung durch die Berufs-
unfähigkeits-Versicherung wie folgt ergänzt:

a) Sind zu diesem Zeitpunkt keine Leistungen
aus der Berufsunfähigkeits-Versicherung an-
erkannt oder festgestellt, so gilt:

- Haben wir in den AVB der Hauptversiche-
rung bei Kündigung die Zahlung eines Rück-
kaufswertes vorgesehen, so geht das De-
ckungskapital der Berufsunfähigkeits-Versi-
cherung und das Deckungskapital des Ren-
tenzuwachses abzüglich des Abzugs nach Ab-
satz 5 bei der Berechnung des Rückkaufswer-
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tes oder der nach den AVB der Hauptversi-
cherung ggf. vorgesehenen zusätzlichen prä-
mienfreien Leistung ein. Die Berufsunfähig-
keits-Versicherung erlischt dann.

- Hat die Kündigung für die Hauptversiche-
rung die Umwandlung in eine prämienfreie
Versicherung zur Folge, so gilt dies auch für
die Berufsunfähigkeits-Versicherung.

b) Sind zum Zeitpunkt der Kündigung Leis-
tungen aus der Berufsunfähigkeits-Versiche-
rung anerkannt oder festgestellt, so werden
diese durch die Kündigung nicht berührt. Die
Leistungen aus der Hauptversicherung be-
rechnen wir so, als ob die Berufsunfähig-
keits-Versicherung nicht Bestandteil Ihrer
Versicherung wäre, Sie aber die Prämie für
die Hauptversicherung wie vereinbart ge-
zahlt hätten. Sollten jedoch zu einem späte-
ren Zeitpunkt die Voraussetzungen für unse-
re Leistungspflicht aus der Berufsunfähig-
keits-Versicherung entfallen, erlischt diese
ohne Anspruch auf die Zahlung eines Rück-
kaufswertes.

(3) Kündigen Sie nur die Berufsunfähigkeits-
Versicherung und führen die Hauptversiche-
rung fort, so gilt Folgendes:

Die Kündigung Ihrer Berufsunfähigkeits-Versi-
cherung ist mit Nachteilen verbunden.

In der Anfangszeit Ihrer Versicherung ist we-
gen der Verrechnung von Abschluss- und Ver-
triebskosten (siehe Paragraph "Welche Kos-
ten sind bei der Kalkulation Ihrer Versiche-
rung berücksichtigt?" der AVB der Hauptver-
sicherung) nur ein geringer Rückkaufswert
vorhanden. Darüber hinaus handelt es sich
bei der Berufsunfähigkeits-Versicherung um
eine Risikoversicherung, bei der prinzipiell in
jeder Versicherungsperiode die zu entrichten-
den Prämien zur Deckung der eintretenden
Versicherungsfälle und der Kosten voll ver-
braucht werden. Daher steht ein Rückkaufs-
wert grundsätzlich nicht zur Verfügung und
die Berufsunfähigkeits-Versicherung erlischt
ohne Wert.

Sofern dennoch nicht verbrauchte Prämien-
teile zur Verfügung stehen, wird das De-
ckungskapital der Berufsunfähigkeits-Versi-
cherung und das Deckungskapital des Ren-
tenzuwachses abzüglich des Abzugs nach Ab-
satz 5 zur Erhöhung der Schlussgewinnbetei-
ligung der Hauptversicherung verwendet. Ist
die Hauptversicherung eine Risikoversiche-
rung, so zahlen wir diesen Betrag stattdes-
sen aus.

(4) Bei einer Teilkündigung beträgt der erfor-
derliche Mindestbetrag für die jährliche ga-
rantierte Berufsunfähigkeitsrente im verblei-
benden Teil mindestens 600 EUR.

(5) Der Abzug gemäß § 169 Absatz 5 VVG
beträgt bei Kündigung zu jedem Zeitpunkt
50 % des aus den Prämien der Berufsunfä-
higkeits-Versicherung ermittelten positiven
Deckungskapitals. Die Höhe des Abzugs kön-
nen Sie der Kundeninformation entnehmen.

Wurde Ihre Versicherung bereits vollständig
oder teilweise in eine prämienfreie Versiche-
rung umgewandelt, so beträgt der Abzug für
den prämienfreien Teil 15 % des positiven
Deckungskapitals dieses Teiles. Für Versiche-
rungen gegen Einmalprämie beträgt der Ab-
zug ebenfalls 15 % des positiven Deckungs-
kapitals.

Der Abzug vom Deckungskapital wird zum
Ausgleich für die Veränderung der Risiko-
und Ertragslage des verbleibenden Versicher-
tenbestandes erhoben; zudem wird damit ein
Ausgleich für kollektiv gestelltes Risikokapi-
tal vorgenommen. Sofern Sie uns nachwei-
sen, dass die dem Abzug zu Grunde liegen-
den Annahmen in Ihrem Fall entweder dem
Grunde nach nicht zutreffen oder der Höhe
nach wesentlich niedriger zu beziffern sind,
entfällt der Abzug bzw. wird - im letzteren
Falle - entsprechend herabgesetzt.

(6) Im Übrigen gelten die Regelungen zur
Kündigung der AVB für die Hauptversiche-
rung entsprechend.
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BB-OPT: Besondere Bedingun-
gen für Optionen auf Erhöhung
der Versicherungsleistung

(LV_BB_OPT.0801)

Sehr geehrter Kunde,

in den Versicherungsbedingungen sprechen
wir mit unserer persönlichen Anrede ("Sie")
grundsätzlich den Versicherungsnehmer als
denjenigen an, der die Versicherung bean-
tragt hat und somit unser unmittelbarer Ver-
tragspartner ist.

Im Bedingungstext verwenden wir die Be-
zeichnung AVB. Damit sind die Allgemeinen
Versicherungsbedingungen der zugehörigen
Hauptversicherung gemeint.

Diese Besonderen Bedingungen ändern bzw.
ergänzen die AVB.

Gliederung

I. Leistungsbeschreibung

§ 1 Welches zusätzliche Recht bietet Ihnen
die Option auf (bedarfsabhängige) Erhöhung
der Versicherungsleistung?
§ 2 Welche Voraussetzungen gelten für die
Ausübung der Option?
§ 3 Welche weiteren Voraussetzungen gelten
für die Ausübung der Option auf Erhöhung
der Berufsunfähigkeitsrente?
§ 4 Was ist bei der Ausübung der Option für
den Abschluss der Anschlussversicherung zu
beachten?

II. Überschussbeteiligung

§ 5 Wie sind Sie an den Überschüssen aus
der Option beteiligt?

III. Prämienzahlung

§ 6 Was ist hinsichtlich der Einstellung der
Prämienzahlung zu Ihrer Versicherung zu
beachten?
§ 7 Wie lange ist die Prämie für die Option
zu zahlen und wie ändert sie sich im Falle ei-
ner Teilausübung der Option?
§ 8 Welche Kosten und Gebühren stellen wir
Ihnen gesondert in Rechnung?

IV. Vorzeitige Beendigung

§ 9 Wann können Sie die vereinbarte Option
kündigen?
§ 10 In welchen Fällen erlischt die Option
vorzeitig?

I. Leistungsbeschreibung

§ 1 Welches zusätzliche Recht bietet Ih-
nen die Option auf (bedarfsabhängige)
Erhöhung der Versicherungsleistung?

Mit der Vereinbarung einer Option auf (be-
darfsabhängige) Erhöhung der Versicherungs-
leistung haben Sie das Recht, den Versiche-
rungsschutz Ihrer Hauptversicherung inner-
halb des in der Kundeninformation genann-
ten Zeitraums und Umfangs durch den Ab-
schluss neuer Versicherungen (Anschlussver-
sicherung) im Rahmen dieser Besonderen Be-
dingungen zu erhöhen und um bis dahin
nicht mitversicherte Leistungen zu ergänzen.

§ 2 Welche Voraussetzungen gelten für
die Ausübung der Option?

(1) Die Ausübung der Option muss schriftlich
erfolgen.

(2) Innerhalb der ersten fünf Versicherungs-
jahre kann die Option ohne erneute Gesund-
heitsprüfung und unabhängig von einem be-
stimmten Ereignis ausgeübt werden. Für die
Option auf Erhöhung einer Berufsunfähig-
keitsrente gelten auch in diesem Zeitraum
die Voraussetzungen des § 3.

(3) Nach Ablauf dieses Zeitraums können Sie
die Option nur ausüben, sofern Sie den Ein-
tritt eines der nachfolgenden Ereignisse
nachweisen:

a) Heirat der versicherten Person

b) Geburt eines Kindes der versicherten Per-
son

c) Adoption eines Kindes durch die versicher-
te Person

d) Ehescheidung der versicherten Person

e) Finanzierung im gewerblichen Bereich
durch die versicherte Person in Höhe von
mindestens 50.000 EUR

f) Erwerb von Eigentum an einer Immobilie
zu Wohnzwecken durch die versicherte Per-
son

g) Abschluss einer Berufsausbildung durch
die versicherte Person

h) erstmaliger Wechsel von einer nicht selb-
ständigen Tätigkeit in eine selbständige oder
freiberufliche Tätigkeit durch die versicherte
Person, die nicht nur nebenberuflich ausge-
übt wird

i) Wegfall der Versicherungspflicht für die
versicherte Person in der Gesetzlichen Ren-
tenversicherung

j) Wegfall oder Kürzung einer berufsständi-
schen oder betrieblichen Altersversorgung
für die versicherte Person

k) Überdurchschnittliche nachhaltige Ein-
kommenssteigerung: Eine solche liegt vor,
wenn sich bei einer nicht selbständig be-
schäftigten versicherten Person das Brutto-
einkommen aus beruflicher Tätigkeit des letz-
ten Kalenderjahres um mehr als 10 % (im
Vergleich zum davor liegenden Kalenderjahr)
erhöht hat. Ist die versicherte Person freibe-
ruflich oder selbständig tätig, so bedeutet ei-
ne überdurchschnittliche nachhaltige Ein-
kommenssteigerung, dass sich die Summe
der Bruttoeinkommen aus beruflicher Tätig-
keit der beiden letzten Kalenderjahre um
mindestens 20 % gegenüber der Summe der
Bruttoeinkommen aus beruflicher Tätigkeit
der beiden davor liegenden Kalenderjahre er-
höht hat.

Sofern die Option innerhalb von sechs Mona-
ten seit Eintritt eines der oben aufgezählten
Ereignisse ausgeübt wird, ist keine erneute
Gesundheitsprüfung erforderlich.

(4) Der in der Kundeninformation dokumen-
tierte Umfang der Option kann entweder auf
einmal oder aufgeteilt auf mehrere Teilbeträ-
ge ausgeübt werden, sofern die tariflich vor-
gesehenen Mindestbeträge für die Anschluss-
versicherung (vgl. § 4) eingehalten werden.

§ 3 Welche weiteren Voraussetzungen
gelten für die Ausübung der Option auf
Erhöhung der Berufsunfähigkeitsrente?

(1) Die Ausübung einer vereinbarten Option
auf Erhöhung der Berufsunfähigkeitsrente
steht während der gesamten Optionsdauer
unter der zusätzlichen Voraussetzung, dass
durch die Erhöhung der im Falle der Berufs-
unfähigkeit für die versicherte Person zu er-
wartenden Leistungen eine angemessene Re-
lation zu dem zum Zeitpunkt der Ausübung
der Option bestehenden Einkommen der ver-
sicherten Person nicht überschritten wird.

Unter Berücksichtigung aller zu erwartenden
Einkünfte ist die Erhöhung der Berufsunfä-
higkeitsrente bis auf maximal 70 % des letz-
ten jährlichen Bruttoeinkommens aus berufli-
cher Tätigkeit möglich.

(2) Das Bestehen der in Absatz 1 genannten
Voraussetzungen ist von Ihnen nachzuwei-
sen. Wird dieser Nachweis nicht erbracht, ist
die Ausübung der Option zu diesem Zeit-
punkt ausgeschlossen.

(3) Darüber hinaus haben wir das Recht, die
in Absatz 1 genannten Voraussetzungen vor
jeder Ausübung der Option zu überprüfen
und entsprechende Nachweise zu verlangen;
wird dieser Nachweis nicht erbracht, ist die
Ausübung der Option zu diesem Zeitpunkt
ausgeschlossen.

Im Rahmen der Überprüfung gelten die im
Antrag bzw. in der unverbindlichen Anfrage
für einen Vertragsvorschlag genannten Fris-
ten und Regelungen für die vorvertragliche
Anzeigepflicht entsprechend.

§ 4 Was ist bei der Ausübung der Option
für den Abschluss der Anschlussversiche-
rung zu beachten?

(1) Der Abschluss der Anschlussversicherung
erfolgt auf Basis der dann gültigen Tarife,
Versicherungsbedingungen und Steuerrege-
lungen. Zuvor vereinbarte Leistungsein-
schränkungen gelten auch für die Anschluss-
versicherung.

Sofern Sie eine Erhöhung der Todes- oder Er-
lebensfallleistung beantragen, können Sie
sich zwischen dem Abschluss einer fondsge-
bundenen Versicherung oder einer Kapital-,
Risiko- oder Rentenversicherung entscheiden.

Für die Anschlussversicherung kann - soweit
tariflich vorgesehen - eine planmäßige Erhö-
hung von Prämie und Leistungen (Dynamik)
vereinbart werden.

(2) Mit der Anschlussversicherung können
Versicherungsleistungen maximal in der Hö-
he des in der Kundeninformation genannten
Umfangs der Option vereinbart werden. Sieht
die Anschlussversicherung verschieden hohe
Leistungen für den Todes- oder Erlebensfall
vor, gilt die Option im Umfang der höheren
der beiden Leistungen als ausgeübt.

(3) Sofern der Umfang der Option in Teilbe-
trägen ausgeübt wird, sind jeweils die dann
gültigen Mindestbeträge für Versicherungs-
leistungen und Prämie einzuhalten.

(4) Der Abschluss der Anschlussversicherung
erfolgt frühestens zu Beginn des nächsten
Monats nach Zugang Ihrer Mitteilung und
spätestens zu Beginn des nächstfolgenden
Versicherungsjahres. Haben Sie keinen Erhö-
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hungstermin mitgeteilt, so erfolgt die Erhö-
hung zu Beginn des nächstfolgenden Versi-
cherungsjahres. Der Versicherungsschutz aus
der jeweiligen Erhöhung beginnt am Erhö-
hungstermin. Bei der Erhöhung der Versiche-
rungsleistungen darf die am Erhöhungster-
min auf volle Jahre aufgerundete verbleiben-
de Versicherungs- oder Leistungsdauer der je-
weils zu erhöhenden Versicherungsleistung
aus der bereits bestehenden Versicherung
nicht überschritten werden.

(5) Die Prämie für die beantragte Erhöhung
der Versicherungsleistung wird unter Berück-
sichtigung des am Erhöhungstermin erreich-
ten rechnungsmäßigen Alters der versicher-
ten Person errechnet. Wird die erforderliche
Mehrprämie nicht rechtzeitig gezahlt und ha-
ben Sie dies zu vertreten, können wir - solan-
ge die Zahlung nicht bewirkt ist - vom Ver-
trag der Anschlussversicherung zurücktreten.

(6) Wenn eine Versicherungsleistung für den
Fall von Berufsunfähigkeit mitversichert ist
und Ansprüche aus dieser Versicherung gel-
tend gemacht werden, steht der Abschluss
der Anschlussversicherung ab Eintritt des
Versicherungsfalles bis zur Leistungsentschei-
dung unter Vorbehalt. Sobald verbindlich
und abschließend festgestellt ist, dass der
Versicherungsfall nicht eingetreten ist, ent-
fällt der Vorbehalt und die Erhöhungen sind
endgültig vereinbart. Ist der Versicherungs-
fall eingetreten, erlöschen die Option (§ 10)
und die Anschlussversicherung rückwirkend.
Dasselbe gilt, wenn sich erst nach Abschluss
der Anschlussversicherung herausstellt, dass
der Versicherungsfall zu diesem Zeitpunkt be-
reits eingetreten war.

II. Überschussbeteiligung

§ 5 Wie sind Sie an den Überschüssen
aus der Option beteiligt?

Es gelten die in Abschnitt "Überschussbetei-
ligung" der AVB beschriebenen Regelungen.
Für die Option werden keine separaten Ge-
winnanteile festgesetzt.

III. Prämienzahlung

§ 6 Was ist hinsichtlich der Einstellung
der Prämienzahlung zu Ihrer Versicherung
zu beachten?

(1) Eine Prämienfreistellung der Option ist
nicht möglich.

(2) Verlangen Sie die Prämienfreistellung Ih-
rer Versicherung gemäß dem Paragraphen
"Wann können Sie Ihre Versicherung prämi-
enfrei stellen?" im Abschnitt "Prämienzah-
lung" der AVB, so erlischt die Option in dem
Umfang ohne Wert, in dem die Versicherung
prämienfrei gestellt wird, da die Option ein
Gestaltungsrecht ist und als solches in kei-
nem Fall zur Entstehung einer prämienfreien
Leistung führt.

§ 7 Wie lange ist die Prämie für die Opti-
on zu zahlen und wie ändert sie sich im
Falle einer Teilausübung der Option?

(1) Die Prämie für die Option ist bis zu dem
Zeitpunkt zu zahlen,

a) zu dem die Anschlussversicherung abge-
schlossen wird. Wird die Option nicht voll-

ständig ausgeübt, so reduziert sich die Prä-
mie nicht im gleichen Verhältnis. Wir teilen
Ihnen den Umfang der verbleibenden Option
und die reduzierte Prämie mit.

b) zu dem die Option erlischt (§ 10),

c) zu dem sie vereinbarungsgemäß abläuft.

(2) Etwaige Prämienrückstände werden bei
Fälligkeit der Versicherungsleistung verrech-
net.

§ 8 Welche Kosten und Gebühren stellen
wir Ihnen gesondert in Rechnung?

Sofern Ihre Hauptversicherung keine Gesund-
heitsprüfung erfordert, wird im Paragraphen
"Welche Kosten und Gebühren stellen wir Ih-
nen gesondert in Rechnung?" im Abschnitt
"Prämienzahlung" der AVB die Liste der Ge-
schäftsvorfälle, für die wir von Ihnen eine
pauschale Gebühr erheben können, um fol-
genden Fall erweitert:

- Bei einem Rücktritt gemäß dem Paragra-
phen "Was geschieht, wenn Sie eine Prämie
nicht rechtzeitig zahlen?" im Abschnitt "Prä-
mienzahlung" der AVB können wir von Ihnen
eine angemessene Gebühr für die Bearbei-
tung Ihres Vertrages verlangen, die insbeson-
dere auch die Kosten einer eventuellen ärztli-
chen Untersuchung umfasst. Diese Gebühr
beläuft sich auf 10 % der Prämien für Ihre
Versicherung der ersten 12 Monate ab Versi-
cherungsbeginn.

IV. Vorzeitige Beendigung

§ 9 Wann können Sie die vereinbarte Op-
tion kündigen?

(1) Die Option können Sie nur zusammen mit
der Hauptversicherung kündigen.

Eine Kündigung der Hauptversicherung gilt
stets auch für die Option, da die Option Be-
standteil der Hauptversicherung ist und ohne
deren Bestehen nicht fortgesetzt werden
kann. Dasselbe gilt für etwaige Zusatzversi-
cherungen, soweit sich die Option auf diese
Zusatzversicherung bezieht.

(2) Die Option ist ein Gestaltungsrecht und
führt als solches in keinem Fall zur Entste-
hung einer Leistung bei Kündigung. Die Op-
tion erlischt damit in dem Umfang ohne
Wert, wie sie gekündigt wird.

§ 10 In welchen Fällen erlischt die Opti-
on vorzeitig?

Die Option erlischt mit dem Tod der versi-
cherten Person. Zu Lebzeiten der versicherten
Person erlischt die Option vorzeitig,

a) wenn eine Versicherungsleistung für den
Fall von Berufsunfähigkeit mitversichert ist
und der Versicherungsfall eintritt, oder

b) wenn eine außerplanmäßige Änderung der
versicherten Leistung von Ihnen beantragt
wird, oder

c) bei fondsgebundenen Rentenversicherun-
gen oder der TwoTrust Klassik Rentenversi-
cherung innerhalb der Basisversorgung mit
Beginn einer Prämienpause gemäß dem Para-
graphen "Wann können Sie Ihre Versiche-
rung prämienfrei stellen?" in Abschnitt "Prä-
mienzahlung" der AVB, oder

d) bei einer Risiko-Umtauschversicherung im
Zeitpunkt des Umtauschs. Bei einem Teilum-
tausch erlischt die Option teilweise und der
verbleibende Umfang der Optionen reduziert
sich entsprechend.
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ERL-BU: EGO Versicherungs-
schutz bei Berufsunfähigkeit -
Erläuterungen und Hinweise
zum Versicherungsschutz und
zu den Bedingungen

(LV_ERLBU.0901)

Sehr geehrter Kunde,

mit den nachstehenden Erläuterungen möch-
ten wir Ihnen ergänzend zu unseren BU-Be-
dingungen einige weitere Informationen
über Ihren Versicherungsschutz geben und
die wichtigsten Leistungsvoraussetzungen
noch transparenter darstellen. Die Erläute-
rungen und Informationen sind zwangsläufig
auf verschiedene berufliche Verhältnisse und
Situationen ausgerichtet, so dass einzelne In-
formationen entweder gar nicht oder erst im
Laufe der Zeit für Sie bzw. für Ihre Berufsun-
fähigkeit von Bedeutung sind. Die "Berufs-
unfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit"
wird im Rahmen dieser Erläuterungen nicht
behandelt, da sich diese ausschließlich auf
das Ausmaß einer Pflegebedürftigkeit be-
zieht. Die Erläuterungen gelten sowohl für
die selbständige Berufsunfähigkeits-Versiche-
rung, die Berufsunfähigkeits-Zusatzversiche-
rung als auch für die Versicherungen, bei de-
nen das Berufsunfähigkeitsrisiko als inte-
grierte Leistung mitversichert ist; sie sind Be-
standteil Ihres Vertrages und bieten Ihnen
zusätzliche Rechtssicherheit für den Leis-
tungsfall. In den Erläuterungen verwenden
wir für den Begriff "Berufsunfähigkeit" die
Abkürzung "BU".

Gliederung

§ 1 Welche Ursachen müssen zur BU geführt
haben?
§ 2 Beinhaltet eine gesundheitsbedingte Ar-
beitsunfähigkeit (AU) zugleich den Nachweis
einer BU?
§ 3 Nach welchen Kriterien und von wem
wird der Grad der BU ermittelt?
§ 4 Wie lange muss der Zustand der BU
anhalten?
§ 5 Welche Anforderungen werden an den
versicherten Beruf gestellt?
§ 6 Der maßgebliche "Beruf" bei einer
Hausfrau/einem Hausmann
§ 7 Der maßgebliche "Beruf" des Studenten
§ 8 Der maßgebliche "Beruf" des/der Auszu-
bildenden
§ 9 Der maßgebliche "Beruf" des Selbständi-
gen
§ 10 Welche Kriterien sind bei der BU-Fest-
stellung "Selbständiger" zusätzlich zu
berücksichtigen?
§ 11 Welche Bedeutung hat die Umorganisa-
tion Ihres Betriebes auf die BU-Feststellung?
§ 12 Wann spielt die Umorganisation bei
der BU-Feststellung keine Rolle?
§ 13 Spielt die Umorganisation des Arbeits-
platzes auch bei der BU-Feststellung eines
Arbeitnehmers eine Rolle?
§ 14 Welcher Beruf ist für die Feststellung
der BU maßgeblich?
§ 15 Können Sie bei BU-Eintritt auf einen
anderen Beruf verwiesen werden?
§ 16 Welcher Beruf ist im Falle einer Berufs-
unterbrechung maßgeblich?
§ 17 Was gilt im Falle des Ausscheidens aus
dem Berufsleben?

§ 18 Welche Bedeutung hat ein vor BU-Ein-
tritt vorgenommener Berufswechsel?
§ 19 Welche medizinischen Nachweise sind
für die Feststellung Ihrer BU erforderlich?
§ 20 Wirkt sich die Nichtbeachtung ärztli-
cher Anordnungen nachteilig auf Ihren Leis-
tungsanspruch aus?
§ 21 Welche Auswirkungen hat eine Berufs-
ausübung nach BU-Eintritt?
§ 22 Welche Auswirkungen hat die Fortset-
zung Ihrer "bisherigen" Berufsausübung
nach BU-Eintritt?
§ 23 Welche Auswirkungen hat eine nach
BU-Eintritt aufgenommene "neue" berufli-
che Tätigkeit?
§ 24 Welche Auswirkungen hat die Leis-
tungseinstellung bei Wegfall der Berufsunfä-
higkeit?
§ 25 In welchem Umfange kann bis zur Fest-
stellung einer BU die weitere Prämienzah-
lung gestundet werden?

§ 1 Welche Ursachen müssen zur BU ge-
führt haben?

Entscheidendes Merkmal der Berufsunfähig-
keit ist die Beeinträchtigung der Berufsausü-
bung durch Krankheit, Körperverletzung oder
eines mehr als altersentsprechenden Kräfte-
verfalls. Der entsprechende Krankheitszu-
stand und die Funktionsbeeinträchtigungen
müssen medizinisch objektiviert sein und von
den behandelnden Ärzten durch entsprechen-
de Atteste nachgewiesen werden. Für unsere
Leistungsentscheidung können wir weitere
Nachweise anfordern.

§ 2 Beinhaltet eine gesundheitsbedingte
Arbeitsunfähigkeit (AU) zugleich den
Nachweis einer BU?

Nein, Arbeitsunfähigkeit und Berufsunfähig-
keit sind unterschiedliche Arten einer ge-
sundheitlich bedingten Beeinträchtigung
und schließen sich typischerweise gegensei-
tig aus. Die AU als arbeits- und krankenversi-
cherungsrechtlicher Begriff geht grundsätz-
lich davon aus, dass ihr Zustand nur von vor-
übergehender Natur ist und die Arbeitsfähig-
keit in absehbarer Zeit wieder hergestellt ist.
Von einer BU hingegen ist auszugehen, wenn
der körperlich-geistige Zustand medizinisch
objektiv derart beschaffen ist, dass eine
günstige Prognose für die Wiederherstellung
der verloren gegangenen Fähigkeiten in ei-
nem den BU-Bedingungen entsprechenden
Zeitraum nicht gestellt werden kann. Eine
ärztlich bescheinigte AU (sog. gelber Schein)
beinhaltet demzufolge nicht automatisch
auch den Nachweis für eine bedingungsge-
mäße BU. Dies schließt aber nicht aus, dass
die zur AU führenden Gesundheitsstörungen
und ihre Funktionseinbußen zugleich auch
Ursache einer bedingungsgemäßen BU sein
können. Sofern bei Ihnen über einen Zeit-
raum von voraussichtlich sechs Monaten un-
unterbrochen eine AU zu erwarten ist, sollten
Sie vorsorglich Ansprüche wegen BU anmel-
den und uns die hierfür erforderlichen Nach-
weise vorlegen. Unsere Leistungspflicht bei
einer Sechsmonatsprognose bleibt hiervon
unberührt.

§ 3 Nach welchen Kriterien und von wem
wird der Grad der BU ermittelt?

Der Grad Ihrer BU muss mindestens 50 % be-
tragen. Die Feststellung des BU-Grades erfor-

dert zwingend eine möglichst genaue Klä-
rung der Frage, wie sich die ärztlich nachge-
wiesene gesundheitliche Beeinträchtigung
auf Ihre Fähigkeit zur Ausübung Ihres kon-
kreten Berufes auswirkt. Hierbei ist auch zu
berücksichtigen, in welchem Umfang diese
Auswirkungen die Ihren Beruf prägenden
Haupttätigkeiten und Hauptaufgaben treffen
und welche Nebentätigkeiten Ihres Berufes
hiervon ebenfalls betroffen sind. Erst wenn
Ihr konkretes berufliches Belastungsprofil
mit all seinen Einzeltätigkeiten und Einzelan-
forderungen im Detail bekannt ist, können
die gesundheitsbedingten Beeinträchtigun-
gen jeder einzelnen beruflichen Tätigkeit,
Aufgabe und Anforderung zugeordnet wer-
den. Die nach dieser Methode festgestellte
Beeinträchtigung führt zwangsläufig und zu-
verlässig zu einem Gesamtbild der berufli-
chen Einschränkungen und damit zu dem für
Sie geltenden Grad der BU. Da die behan-
delnden Ärzte erfahrungsgemäß die genauen
Details der beruflichen Anforderungsprofile
ihrer Patienten gar nicht kennen, verfügen
sie folglich auch nicht über die Kenntnisse,
die für eine sachgerechte Zuordnung der ge-
sundheitlichen Funktionseinbußen auf die
einzelnen beruflichen Tätigkeitsfelder und
damit für eine zuverlässige Bestimmung des
BU-Grades benötigt werden. Der BU-Grad
wird demzufolge regelmäßig durch unsere
Gesellschaft unter Berücksichtigung der uns
bekannten gesundheitlichen Beeinträchtigun-
gen und der uns im Einzelnen nachgewiese-
nen beruflichen Anforderungsprofile festge-
legt, wobei wir uns in Einzelfällen berufs-
kundlicher und weiterer medizinischer Bera-
tungen bedienen.

§ 4 Wie lange muss der Zustand der BU
anhalten?

Die BU muss nach Art der Gesundheitsstörun-
gen und nach dem Ausmaß ihrer Funkti-
onseinbußen voraussichtlich mindestens
sechs Monate ununterbrochen zu erwarten
sein. Hierfür ist von den behandelnden Ärz-
ten ein Attest beizubringen. Sollten die be-
handelnden Ärzte diese Prognose nicht stel-
len wollen oder können, reicht es für die
Feststellung bedingungsgemäßer BU auch
aus, wenn die BU tatsächlich mindestens
sechs Monate ununterbrochen bestanden hat
und der Nachweis hierüber geführt wird. Für
unsere Leistungsentscheidung können wir
weitere Nachweise anfordern. Sofern wir Ihre
BU auf Grund einer sechsmonatigen Progno-
sestellung anerkannt und entsprechende
Leistungen gewährt haben, brauchen Sie uns
die erbrachten Leistungen nicht zu erstatten,
wenn sich durch unsere Nachprüfung der BU
herausstellt, dass die BU tatsächlich nicht
mindestens ununterbrochen sechs Monate
vorgelegen hat und wir die Gewährung wei-
terer Leistungen einstellen.

Bei Ablauf einer etwaigen vereinbarten Ka-
renzzeit prüfen wir erneut, ob die Vorausset-
zungen für eine BU weiterhin vorliegen. Tritt
nach einer beendeten Berufsunfähigkeit er-
neut Berufsunfähigkeit im Sinne der BU-Be-
dingungen ein, gelten die im Paragraphen
"Was ist versichert?" im Abschnitt "Leis-
tungsbeschreibung" der BU-Bedingungen ge-
nannten Voraussetzungen auch für die erneu-
te Berufsunfähigkeit. Beruht die erneute Be-
rufsunfähigkeit auf derselben medizinischen
Ursache wie die beendete Berufsunfähigkeit,
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werden bereits zurückgelegte Karenzzeiten
angerechnet.

§ 5 Welche Anforderungen werden an
den versicherten Beruf gestellt?

Bei dem versicherten Beruf muss es sich um
eine im Rahmen der geltenden Rechtsord-
nung ausgeübte Erwerbstätigkeit handeln,
die auf die für sie geltende Ausübungsdauer
angelegt und die auf den Erwerb der Lebens-
haltungskosten ausgerichtet ist. Die Art die-
ser Erwerbstätigkeit sowie die hieraus bezo-
gene Vergütung bestimmen und prägen in al-
ler Regel die wirtschaftlich-soziale Lebens-
stellung und bilden auch deren Status in der
Gesellschaft.

Die folgenden beruflichen Ausprägungen
werden wie jeweils beschrieben berücksich-
tigt.

§ 6 Der maßgebliche "Beruf" bei einer
Hausfrau/einem Hausmann

Wenn Sie den Versicherungsschutz für den
Fall der Berufsunfähigkeit als Haus-
frau/Hausmann ohne Berufsausübung abge-
schlossen haben und wenn dieser Status bei
BU-Eintritt noch gegeben ist, orientiert sich
die Feststellung der BU allein an den von Ih-
nen bei BU-Eintritt als Hausfrau/Hausmann
in Ihrem Haushalt konkret ausgeübten Auf-
gaben- und Tätigkeitsfeldern. Haben Sie
nach Abschluss der Versicherung eine Berufs-
tätigkeit aufgenommen, ist der zuletzt bei
BU-Eintritt ausgeübte Beruf automatisch ver-
sichert und für die Feststellung der BU maß-
geblich. Sollten Sie etwa während der Ver-
tragsdauer aufgenommene berufliche Tätig-
keiten vor Eintritt einer BU wieder aufgege-
ben haben und bei BU-Eintritt erneut als
Hausfrau/Hausmann tätig sein, wird jetzt
nicht mehr die konkret ausgeübte Tätigkeit
als Hausfrau/Hausmann für die BU-Bewer-
tung zu Grunde gelegt, sondern es finden im
BU-Falle vielmehr die Regelungen gemäß
§ 17 Anwendung.

§ 7 Der maßgebliche "Beruf" des Studen-
ten

Bei der BU-Feststellung wird das Mindestan-
forderungsprofil des Berufes zu Grunde ge-
legt, der dem angestrebten Studienabschluss
entspricht. Können mit dem Studienab-
schluss verschiedene Berufe ausgeübt wer-
den, erfolgt die BU-Feststellung auf der Basis
beruflicher Anforderungen mit hohen geis-
tig-mentalen Ansprüchen und mit überwie-
gend an einem festem Arbeitsplatz auszuü-
benden geringen bis leichten körperlichen
Tätigkeiten. Diese Regelung gilt ab Studien-
beginn für die Dauer der Regelstudienzeit
zuzüglich eines von der Regelstudienzeit ab-
hängigen Zeitraums (max. zwei Jahre). Über
den für Sie maßgeblichen Beruf bzw. über
die beruflichen Tätigkeits- und Anforderungs-
profile im Falle eines BU-Eintritts während
Ihrer Ausbildung können und sollten Sie mit
uns bereits bei Vertragsabschluss eine Ver-
einbarung treffen.

§ 8 Der maßgebliche "Beruf" des/der
Auszubildenden

Bei der BU-Feststellung wird das der Ausbil-
dung entsprechende Berufsbild mit seinem
Mindestanforderungsprofil zu Grunde gelegt.

Diese Regelung gilt grundsätzlich für die
Dauer der Ausbildung.

§ 9 Der maßgebliche "Beruf" des Selb-
ständigen

Ihre berufliche Tätigkeit als "Selbständiger"
wird dadurch geprägt,

- dass Sie in Ihren unternehmerischen Ge-
staltungsrechten grundsätzlich keiner Fremd-
bestimmung unterworfen sind und

- dass Ihnen das betriebliche Direktionsrecht
zukommt, wonach Sie allein darüber bestim-
men können, welches betriebliche Arbeits-
feld, in welchem Umfange und für welche
Zeit Sie durch eigene Arbeit ausfüllen und
das Ihnen gegenüber Ihren Mitarbeitern die
Weisungsbefugnis einräumt.

Auf der Grundlage dieser rechtlichen Ausge-
staltung Ihrer beruflichen Tätigkeit ist daher
Ihr Beruf "die Leitung Ihres Betriebes unter
Ihrer Mitarbeit an einer von Ihnen bestimm-
ten Stelle." Sie üben diesen Beruf auch dann
noch aus, wenn Sie eine bisher Ihnen vorbe-
haltene betriebliche Tätigkeit gesundheitsbe-
dingt nicht mehr ausführen können, stattdes-
sen aber eine andere betriebliche Tätigkeit
ohne gesundheitlich bedingte Einschränkung
- sei es auch durch bestimmte organisatori-
sche Maßnahmen - zu übernehmen in der La-
ge sind.

§ 10 Welche Kriterien sind bei der BU-
Feststellung "Selbständiger" zusätzlich
zu berücksichtigen?

Zu den "Selbständigen" zählen mitarbeiten-
de Unternehmer, Betriebs- und Geschäftsin-
haber, beherrschende Gesellschafter-Ge-
schäftsführer (GGF) sowie freiberuflich Täti-
ge, die hinsichtlich ihrer Berufsausübung kei-
ner Fremdbestimmung unterworfen sind. Die
BU des "Selbständigen" beurteilt sich ge-
mäß der Rechtssprechung nach der konkre-
ten Gestaltung seines Betriebes, seinen bis-
her im Betrieb wahrgenommenen Tätigkeits-
und Aufgabenfeldern und der im Betrieb et-
wa bestehenden Möglichkeiten einer Umor-
ganisation der Arbeit oder einer Aufgabe-
numverteilung. Die hieraus für die Feststel-
lung der BU abgeleiteten zusätzlichen Prüf-
kriterien erklären sich durch die herausragen-
de berufliche Stellung des "Selbständigen"
in seinem Betrieb und seinen besonderen
Rechten, die Bestandteile seines Berufes sind
und die seinen Beruf prägen.

§ 11 Welche Bedeutung hat die Umorga-
nisation Ihres Betriebes auf die BU-Fest-
stellung?

Wenn Sie im Rahmen Ihres unternehmeri-
schen Freiraums und Ihres Direktionsrechts
durch eine mögliche und zumutbare betrieb-
liche Umorganisation der Arbeit, des Arbeits-
platzes, der Arbeitsabläufe, durch eine Auf-
gabenumverteilung bzw. durch eine Übertra-
gung von Arbeiten auf Mitarbeiter

- für sich neue oder andere Tätigkeitsfelder
in Ihrem Betrieb schaffen können,

- die gegenüber Ihren bisherigen Tätigkeiten
gleichwertig und Ihrer beruflichen Stellung
im Betrieb angemessen sind,

- zu deren Ausübung Sie auch die notwendi-
gen Fähigkeiten und Kenntnisse besitzen
und

- die Sie mit Ihrer gesundheitlichen Beein-
trächtigung auch ausüben können,

liegen die Voraussetzungen für eine BU im
Sinne der BU-Bedingungen nicht vor. Ihre
durch vorgenannte Maßnahmen in Ihrem Be-
trieb geschaffenen neuen Tätigkeitsfelder re-
sultieren allein aus dem zum Bestandteil Ih-
res Berufes gehörenden "Direktionsrecht"
und sind somit nicht Folge einer Verweisung
durch unsere Gesellschaft (siehe hierzu auch
§ 15).

Die Zumutbarkeit einer Umorganisation ist
nicht von einer völligen Kostenneutralität
abhängig. Gewisse kostenbedingte Einkom-
mensminderungen sind von Ihnen dann hin-
zunehmen, wenn dadurch Ihr erzieltes Ein-
kommen nicht spürbar unter das Niveau des
zuletzt erzielten Einkommens absinkt. Eine
Entscheidung über die Zumutbarkeit von ein-
kommensmindernden Kosten einer Umorgani-
sation kann gerechterweise nur im konkreten
Einzelfall unter Berücksichtigung der bei BU-
Eintritt vorliegenden betrieblichen Verhält-
nisse und wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen getroffen werden. Wir halten hierbei ein-
kommensmindernde Kosten für zumutbar, so-
fern sie 25 % aller versicherten BU-Leistun-
gen (versicherte jährliche BU-Renten und
Bruttoprämien) einschließlich der versicher-
ten BU-Leistungen bei anderen Versicherern
nicht übersteigen. Sollten sich jedoch auf
Grund der Rechtsprechung der Oberlandesge-
richte oder des Bundesgerichtshofes eine an-
dere Zumutbarkeitsbegrenzung ergeben, wä-
re diese zu berücksichtigen.

§ 12 Wann spielt die Umorganisation bei
der BU-Feststellung keine Rolle?

Wenn Sie nachweisen, dass die Umorganisati-
on aus einem der nachstehend genannten
Gründe nicht durchführbar ist, spielt die Fra-
ge einer Umorganisation für die Feststellung
Ihrer BU keine Rolle. Mögliche Gründe sind:

- die Betriebsstruktur oder die Betriebsgröße
lassen keine Umorganisation zu,

- die Anzahl der Mitarbeiter oder die Mitar-
beiterstruktur erlauben keine Umorganisati-
on,

- die Umorganisation wäre betriebswirt-
schaftlich unsinnig oder ist rechtlich unzuläs-
sig,

- die Umorganisation erfordert einen erhebli-
chen Kapitaleinsatz,

- die Umorganisation wäre mit unzumutbar
hohen Kosten verbunden, die Ihnen eine
spürbare und nachhaltige Einkommensminde-
rung bescheren würden,

- durch eine Umorganisation würden Ihnen
nur Tätigkeitsfelder verbleiben bzw. geschaf-
fen, für deren Ausübung Ihnen die erforderli-
chen Fähigkeiten und Kenntnisse oder die
gesundheitlichen Voraussetzungen fehlen,

- durch eine Umorganisation würden Ihnen
keine Ihrer Position angemessenen Tätig-
keitsfelder, sondern nur noch Verlegenheits-
arbeiten verbleiben.

Auf Wunsch unterstützen wir Sie bei der Be-
schaffung und der inhaltlichen Ausgestal-
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tung der von Ihnen hierzu beizubringenden
Nachweise.

§ 13 Spielt die Umorganisation des Ar-
beitsplatzes auch bei der BU-Feststellung
eines Arbeitnehmers eine Rolle?

Nein, wenn Sie als Arbeitnehmer tätig sind,
unterliegen Sie grundsätzlich der Fremdbe-
stimmung durch Ihren Arbeitgeber. Zu den
Bestandteilen Ihrer Berufsausübung als Ar-
beitnehmer zählen weder ein unternehmeri-
sches Gestaltungsrecht noch das Direktions-
recht, so dass Sie auch nicht das Recht zur
Umorganisation Ihres Arbeitsplatzes besit-
zen. An diesem rechtlichen Status würde
auch eine etwaige Zustimmung Ihres Arbeit-
gebers zur Umorganisation des Arbeitsplat-
zes nichts ändern. Wir gehen demzufolge bei
der BU-Feststellung weder der Frage einer
möglichen Umorganisation Ihres Arbeitsplat-
zes nach noch verlangen wir von Ihnen Nach-
weise darüber, dass eine Umorganisation
nicht möglich ist oder Ihr Arbeitgeber einer
möglichen Umorganisation Ihres Arbeitsplat-
zes die Zustimmung versagt.

§ 14 Welcher Beruf ist für die Feststel-
lung der BU maßgeblich?

Wir legen der BU-Feststellung den von Ihnen
zuletzt bei Eintritt der BU ausgeübten Beruf
zu Grunde, und zwar in seiner konkreten Aus-
gestaltung ohne gesundheitliche Beeinträch-
tigungen. Hierdurch wird sichergestellt, dass
sich die Bewertung der Auswirkungen Ihrer
gesundheitsbedingten Funktionsbeeinträchti-
gungen nicht nur auf die Tätigkeitsverhält-
nisse bei BU-Eintritt beschränkt, sondern
sich auch auf etwa zuvor aus gesundheitli-
chen Gründen aufgegebene oder einge-
schränkte Aufgaben und Tätigkeiten er-
streckt.

§ 15 Können Sie bei BU-Eintritt auf einen
anderen Beruf verwiesen werden?

Nein, bei der Erstprüfung Ihrer BU spielt es
keine Rolle, ob Sie auf Grund vorhandener
Fähigkeiten und Kenntnisse oder auf Grund
Ihrer Ausbildung und Erfahrung einen ande-
ren Beruf ausüben könnten (abstrakte Ver-
weisung) oder einen derartigen anderen Be-
ruf bereits ausüben (konkrete Verweisung).
Es bestehen also keine Verweisungsrechte,
die eine Anerkennung Ihrer BU verhindern
können. Der vorgenannte Verweisungsver-
zicht gilt natürlich auch für "Selbständige",
wobei eine etwaige weitere Ausübung ihres
Berufes im eigenen Betrieb mit einem ande-
ren Tätigkeits- oder Aufgabenfeld nicht Ge-
genstand einer Verweisung ist (siehe hierzu
auch die Ausführungen in § 9 bis § 12).

§ 16 Welcher Beruf ist im Falle einer Be-
rufsunterbrechung maßgeblich?

Wenn Sie die Ausübung Ihres Berufes vorü-
bergehend bis zu 36 Monate unterbrechen
(z. B. wegen Mutterschutz, Erziehungsurlaub
oder Arbeitslosigkeit), stellt diese Maßnahme
keine Beendigung Ihres Berufes dar. Sollte
während einer Berufsunterbrechung der BU-
Fall eintreten, ist für die Feststellung Ihrer
BU der von Ihnen zuletzt ausgeübte Beruf
mit den konkreten Anforderungs- und Tätig-
keitsprofilen unmittelbar vor der Unterbre-
chung maßgeblich. Natürlich finden auch
hier - wie zu § 14 - etwa vor der Unterbre-

chung aus gesundheitlichen Gründen aufge-
gebene oder geänderte Tätigkeiten und Auf-
gaben Berücksichtigung.

§ 17 Was gilt im Falle des Ausscheidens
aus dem Berufsleben?

Wenn Sie aus eigenem Willen aus dem Be-
rufsleben ausgeschieden sind und damit jeg-
liche Berufstätigkeit aufgegeben haben, ist
die Feststellung der BU in einem "bei BU-
Eintritt ausgeübten Beruf" naturgemäß nicht
möglich. Die BU wird in diesen Fällen, sofern
das Ausscheiden aus dem Berufsleben länger
als 36 Monate zurückliegt, nach dem Beruf
beurteilt, den Sie bei gesundheitlicher Unver-
sehrtheit tatsächlich mit Ihren bei BU-Eintritt
vorhandenen beruflichen Fähigkeiten und
Kenntnissen ausüben könnten. Bei Eintritt ei-
ner BU während der berufslosen Zeit und
nach einem Zeitraum von mehr als 36 Mona-
ten seit dem Ausscheiden aus dem Berufsle-
ben erfolgt die Feststellung der BU daher
nach folgenden Regeln:

(1) Sind die erforderlichen beruflichen Fähig-
keiten und Kenntnisse in Ihrem zuletzt bei
der Berufsaufgabe ausgeübten Beruf noch
vorhanden, erfolgt die BU-Feststellung in
dem Beruf, den Sie zuletzt vor Ihrem Aus-
scheiden aus dem Berufsleben ausgeübt ha-
ben.

(2) Sind hingegen die erforderlichen berufli-
chen Fähigkeiten und Kenntnisse in Ihrem
zuletzt ausgeübten Beruf infolge einer länge-
ren berufslosen Zeit nicht mehr oder nur
noch in einem Umfang vorhanden, der für
die Ausübung des früheren Berufes nicht aus-
reicht, erfolgt die medizinische Feststellung
der BU in dem Beruf, den Sie mit den bei
BU-Eintritt vorhandenen beruflichen Fähig-
keiten und Kenntnissen im gesunden Zu-
stand noch ausüben könnten. Diesen Beruf
werden wir mit Ihrer Hilfe und gegebenen-
falls mit Hilfe einer neutralen berufskundli-
chen Beratung ermitteln.

Ist der maßgebliche Beruf festgestellt, wer-
den wir auch prüfen, ob die diesem Beruf fol-
gende Lebensstellung auch der Lebensstel-
lung unmittelbar vor Ihrem Ausscheiden aus
dem Berufsleben entspricht. Wenn in dem er-
mittelten Beruf keine gesundheitsbedingte
BU vorliegt, könnte sich dennoch ein Leis-
tungsanspruch ergeben, wenn die mit dem
ermittelten Beruf verbundene Lebensstellung
nicht der Lebensstellung bei Ihrem Ausschei-
den aus dem Berufsleben entspricht. Das ist
dann der Fall, wenn die Vergütung für den
ermittelten Beruf spürbar unter dem Niveau
der Vergütung für den unmittelbar vor dem
Ausscheiden aus dem Berufsleben ausgeüb-
ten Beruf läge. Bei diesem Vergleich entspre-
chen sich beide Lebensstellungen noch,
wenn der neue Beruf zu einer Einkommens-
minderung zwischen 20 - 25 % führt. Diese
allgemein übliche Zumutbarkeitsgrenze wer-
den wir zwar beachten, aber auch ihre Ange-
messenheit bezüglich der konkreten Verhält-
nisse des Einzelfalles zum Zeitpunkt des BU-
Eintritts prüfen. Sollte die künftige Recht-
sprechung andere, insbesondere geringere
Zumutbarkeitsgrenzen festlegen, würden die-
se Grenzen zu beachten sein.

§ 18 Welche Bedeutung hat ein vor BU-
Eintritt vorgenommener Berufswechsel?

Sie sind nicht verpflichtet, uns einen Berufs-
wechsel anzuzeigen. Wenn Sie Ihren Beruf
oder Ihre beruflichen Aufgaben- und Tätig-
keitsfelder gewechselt oder wesentlich geän-
dert haben und diese berufliche Neuorientie-
rung auf die für die Ausübung des neuen Be-
rufs geltende Dauer angelegt sowie auf den
Erwerb der Lebenshaltungskosten ausgerich-
tet ist, gilt Ihr neuer Beruf bzw. die neue be-
rufliche Tätigkeit als "maßgeblicher Beruf"
im Sinne von § 14 für die Feststellung Ihrer
BU, und zwar selbst dann, wenn Sie den neu-
en Beruf bei BU-Eintritt erst kurze Zeit ausge-
übt haben.

§ 19 Welche medizinischen Nachweise
sind für die Feststellung Ihrer BU erfor-
derlich?

Grundsätzlich genügen uns zur medizini-
schen Prüfung und Bewertung Ihrer BU die
von Ihnen vorgelegten Atteste Ihrer behan-
delnden Ärzte. Insofern besteht für Sie freie
Arztwahl. Bei der medizinischen Auswertung
der ärztlichen Unterlagen beraten wir uns
mit unseren Gesellschaftsärzten. Lassen sich
nach den vorliegenden Arztberichten und
nach dem Ergebnis unserer Prüfung das ge-
naue Ausmaß Ihrer gesundheitlichen Funkti-
onseinbußen und damit Ihre beruflichen Leis-
tungseinschränkungen nicht exakt bewerten
oder sind die von den Ärzten erhobenen Dia-
gnosen nicht hinreichend medizinisch objek-
tiviert, werden wir die bestehenden Defizite

- durch weitere gezielte Rückfragen bei Ih-
ren Ärzten,

- durch etwaige Ergänzungsuntersuchungen,
mit denen wir nach Abstimmung mit Ihnen
grundsätzlich nur Ihre Ärzte auf unsere Kos-
ten beauftragen würden, oder

- in Einzelfällen durch eine Begutachtung
auf unsere Kosten durch Fachärzte

klären bzw. beseitigen. Über den Grund die-
ser Nachfragen werden wir Sie zeitnah infor-
mieren.

§ 20 Wirkt sich die Nichtbeachtung ärzt-
licher Anordnungen nachteilig auf Ihren
Leistungsanspruch aus?

Nein, wenn Sie ärztlichen Anordnungen und
Empfehlungen, die über den Rahmen des
nach medizinisch-wissenschaftlichen Erkennt-
nissen notwendigen Behandlungsstandards
hinausgehen oder die zur Durchführung Ihrer
besonderen und ausdrücklichen Zustimmung
bedürfen (z. B. Operationen, Strahlen- und
Chemotherapien bzw. sonstige spezielle Be-
handlungen), nicht Folge leisten, hat dies
keinen Einfluss auf die Feststellung und die
Anerkennung Ihrer BU.

Aber, im Rahmen der von Ihnen zu erfüllen-
den allgemeinen Schadenminderungspflicht
erwarten wir, dass Sie bei BU-Eintritt die ein-
geleiteten ärztlichen Behandlungen, Maßnah-
men und Verordnungen, die für den Hei-
lungsprozess und die Minderung Ihrer Be-
schwerden erforderlich und auch zumutbar
sind, dulden und befolgen. Hierzu zählen wir
beispielsweise auch die Benutzung verordne-
ter Sehhilfen (Brille, Kontaktlinsen), orthopä-
discher Hilfen oder sonstiger medizinisch-
technischer Hilfen, deren Einsatz allgemein
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anerkannt, zumutbar und auch üblich sind
sowie die Befolgung ärztlich verordneter Me-
dikationen. Zumutbar sind dabei Maßnah-
men, die gefahrlos und nicht mit besonderen
Schmerzen verbunden sind und die außerdem
Aussicht auf zumindest Besserung bieten.
Nur wenn Sie die Ihren Gesundheitsstörun-
gen angemessenen Maßnahmen der medizi-
nischen Grundversorgung oder die entspre-
chenden Standardbehandlungen nicht befol-
gen, ist nicht auszuschließen, dass Ihnen im
BU-Falle der Versicherungsschutz versagt
bleibt.

§ 21 Welche Auswirkungen hat eine Be-
rufsausübung nach BU-Eintritt?

Sie sind nicht verpflichtet, uns von sich aus
die Aufnahme einer Berufstätigkeit nach Ein-
tritt einer BU, sei es in Ihrem bisherigen oder
in einem anderen (neuen) Beruf, anzuzeigen.
Erst wenn wir Sie im Rahmen der bedin-
gungsgemäß vorgesehenen Nachprüfung Ih-
rer BU danach fragen, ob Sie nach Eintritt Ih-
rer BU eine berufliche Tätigkeit ausüben, in
welchem Beruf dies geschieht und wie die
Tätigkeit ausgestaltet ist, sind Sie zur Aus-
kunft verpflichtet. Einzelheiten zur Nachprü-
fung, die sich natürlich auch auf die medizi-
nische Seite der BU erstreckt, ergeben sich
aus dem Paragraphen "Was gilt für die
Nachprüfung der Berufsunfähigkeit?" im Ab-
schnitt "Leistungsauszahlung" der BU-Bedin-
gungen.

§ 22 Welche Auswirkungen hat die Fort-
setzung Ihrer "bisherigen" Berufsausü-
bung nach BU-Eintritt?

Eine völlige Aufgabe Ihrer Berufstätigkeit ist
nicht Voraussetzung für den Eintritt bedin-
gungsgemäßer BU. Sie verlieren Ihren An-
spruch auf die anerkannten Leistungen
grundsätzlich auch dann nicht, wenn Sie un-
ter Einsatz übermäßiger Anstrengungen oder
unter Aufzehrung Ihrer verbliebenen gesund-
heitlichen Substanz Ihre Berufstätigkeit mit
dem bisherigen vollständigen beruflichen Be-
lastungsprofil oder nur mit den durch Ihre
gesundheitliche Beeinträchtigung nicht be-
troffenen Tätigkeitsfeldern fortsetzen, vor-
ausgesetzt natürlich, der vertraglich verein-
barte BU-Mindestgrad wird nach ärztlichen
Feststellungen erreicht.

Aber Achtung! Die bloße Tatsache, dass Sie
nach wie vor und über einen längeren Zeit-
raum Ihren bisherigen Beruf in vollem Um-
fange uneingeschränkt trotz ärztlich bestätig-
ter gesundheitlicher Funktionseinbußen aus-
üben, kann als Wiederherstellung Ihrer Be-
rufsfähigkeit angesehen werden. Insofern
kann also die Tatsache der vollen Berufsaus-
übung als Nachweis wieder erlangter Berufs-
fähigkeit höher bewertet werden, als eine
entgegenstehende ärztliche Aussage über Ih-
re Berufsunfähigkeit. Würden wir im Rahmen
der Nachprüfung Ihrer BU auf einen solchen
Sachverhalt treffen, wäre eine eingehende
medizinische Überprüfung Ihrer BU ange-
zeigt.

§ 23 Welche Auswirkungen hat eine nach
BU-Eintritt aufgenommene "neue" beruf-
liche Tätigkeit?

Wenn Sie sich nach Eintritt der von uns aner-
kannten BU aus eigener Entscheidung und
ohne Einflussmöglichkeit durch uns beruflich

neu orientiert haben, können wir auch bei
Fortdauer der BU in Ihrem früheren Beruf die
BU-Leistungen mit künftiger Wirkung been-
den, dies aber nur, wenn alle nachfolgend
genannten Kriterien erfüllt werden, und
zwar:

- Sie müssen nach Eintritt der BU

- neue berufliche Fähigkeiten und Kenntnis-
se erworben haben (z. B. durch ein Studium,
eine neue Berufsausbildung, durch "learning
by doing" auf Grund praktischer Berufsausü-
bung oder durch andere Maßnahmen),

- Sie müssen auf der Basis dieser neu erwor-
benen Fähigkeiten und Kenntnisse tatsäch-
lich eine neue berufliche Tätigkeit ausüben,

- die neuen beruflichen Aufgaben- und Tätig-
keitsfelder müssen Sie auf Grund Ihrer ge-
sundheitlichen Verhältnisse auch ausüben
können,

- die Lebensstellung auf Grund der neuen
beruflichen Tätigkeit muss der Lebensstel-
lung Ihres früheren Berufes entsprechen (zur
vergleichenden Betrachtung zweier Lebens-
stellungen siehe die Ausführungen in § 5
und § 17).

§ 24 Welche Auswirkungen hat die Leis-
tungseinstellung bei Wegfall der Berufs-
unfähigkeit?

Liegt eine Berufsunfähigkeit im Sinne der
BU-Bedingungen nicht mehr vor, so werden
wir unsere Leistungen einstellen. Die Einstel-
lung teilen wir dem Anspruchsberechtigten
mit; sie wird nicht vor Ablauf des dritten Mo-
nats nach Zugang unserer Erklärung wirk-
sam, frühestens jedoch ab dem darauf fol-
genden Rentenzahlungstermin. Zu diesem
Zeitpunkt muss auch die Prämienzahlung
wieder aufgenommen werden. Ist nach Ab-
lauf des dritten Monats nach Zugang unserer
Erklärung keine Berufsunfähigkeitsrente mit-
versichert, ist die Prämienzahlung zu Beginn
des darauf folgenden Prämienzahlungsab-
schnittes wieder aufzunehmen. Bei Versiche-
rungen, zu denen für zwei Personen Leistun-
gen im Falle der Berufsunfähigkeit versichert
sind, ist die Prämienzahlung nur dann wieder
aufzunehmen, sofern kein Leistungsanspruch
wegen Berufsunfähigkeit für die andere versi-
cherte Person besteht.

§ 25 In welchem Umfange kann bis zur
Feststellung einer BU die weitere Prämi-
enzahlung gestundet werden?

Da die Feststellung der BU erfahrungsgemäß
eine vorher nicht bestimmbare Zeit in An-
spruch nehmen kann, stunden wir Ihnen auf
Antrag die an sich weiterhin zu entrichten-
den Prämien für die Dauer unserer Leistungs-
prüfung, ohne hierfür Stundungszinsen zu be-
anspruchen (die Stundung ist für die Dauer
einer etwa vereinbarten Karenzzeit nicht
möglich). Die zinslose Prämienstundung en-
det also mit Bekanntgabe unserer Entschei-
dung über Ihren Leistungsanspruch.

Sollte Ihr Leistungsanspruch nicht anerkannt
werden, müssten die Prämienzahlung wieder
aufgenommen und etwa gestundete Prämien
beglichen werden.

Sollten Sie Rechtsmittel gegen eine Ableh-
nung Ihres Leistungsanspruchs einlegen, die
nicht durch Rücktritt, Anfechtung, Ver-

tragsanpassung gemäß § 19 Absatz 4 VVG
oder Ausschluss gemäß den Absätzen 2 c)
bis e) im Paragraphen "In welchen Fällen ist
der Versicherungsschutz ausgeschlossen?"
des Abschnitts "Leistungsbeschreibung" der
BU-Bedingungen begründet ist, so sind wir
auf Antrag bereit, Ihnen die aus einer etwai-
gen Prämienstundung angewachsenen zinslo-
sen Prämienrückstände und die weiter fälli-
gen Prämien zu stunden. In diesem Falle er-
heben wir Stundungszinsen ab dem Zeit-
punkt unserer Leistungsentscheidung. Diese
Stundung ist bis zu einer endgültig rechts-
kräftigen Entscheidung über Ihren vermeintli-
chen Leistungsanspruch, längstens jedoch
für die Dauer von fünf Jahren seit Zugang Ih-
res Leistungsantrages bzw. ab Ende des Mo-
nats des Ablaufs einer etwa vereinbarten Ka-
renzzeit möglich. Sollte Ihr Leistungsan-
spruch endgültig nicht anerkannt werden,
müssten die Prämienzahlung wieder aufge-
nommen und etwa gestundete Prämien begli-
chen werden.

Unabhängig von der Dauer der Stundung
sind wir in Abstimmung mit Ihnen gerne be-
reit, Ihnen geeignete Vorschläge hinsichtlich
der Tilgung angesammelter Prämien- und
Zinsrückstände zu unterbreiten, die eine völ-
lige oder zumindest teilweise Aufrechterhal-
tung Ihres Versicherungsschutzes zum Ziel
haben. Ein nachzuzahlender Betrag kann auf
Wunsch auch in 18 Monatsraten geleistet
werden, wobei wir dann ebenfalls Zinsen er-
heben.
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HDI-Gerling Lebensversicherung AG 
50580 Köln 

Ihre Zukunft in besten Händen. 
HDI-Gerling steht für umfassende Versicherungs- und Vorsorge
lösungen, abgestimmt auf die Bedürfnisse unserer Kunden aus  
Industrie, Mittelstand und Privathaushalten. Was uns auszeichnet, 
sind zukunftsorientierte, effiziente Produktkonzepte mit einem guten 
Preis-Leistungs-Verhältnis sowie ein exzellenter Service. 

Bei der HDI-Gerling Lebensversicherung AG verbinden sich die Erfah
rung, die Expertise sowie die gute Marktposition von zwei starken 
und traditionsreichen Marken. Wir bieten ein breites Leistungsspek
trum, das von der klassischen Lebensversicherung bis hin zu innova
tiven Altersvorsorgelösungen für Privatkunden und in der betrieblichen 
Altersversorgung reicht. HDI-Gerling gehört zum Talanx-Konzern,  
der nach Prämieneinnahmen die drittgrößte deutsche Versicherungs-
gruppe ist und im Bereich der Lebensversicherung zu den Top5 in 
Deutschland gehört. Kennzeichen des Talanx-Konzerns sind finanzielle 
Stärke, Flexibilität und Wachstum. Die Finanzkraft der Talanx-Erst
versicherungsgruppe wird auch von der Rating-Agentur Standard  
& Poor’s mit Bestnoten bewertet.


